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06.12.2005 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über  
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  
Haushaltsjahr 2006 (Haushaltsgesetz 2006) und zur Änderung  
anderer Rechtsvorschriften 
Drucksache 16/4584 
 
 
 
- Einzelplan 04 - 
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel 04 60  Bildungsregionen im Bereich des Staatlichen 

Schulam-tes für den Hochtaunuskreis und 
den Wetteraukreis 

   
Zu Titel 525 61  Aus- und Fortbildung 
 
   

Der Ansatz in Höhe von 50.000 € wird um 
162.600 € auf 212.600 € erhöht. 
 
Es wird folgender Haushaltsvermerk 
aufgenommen: 
 
„Von den Schulen nicht verausgabte 
Fortbildungsmittel können bis zu 70 v.H. 
einer zweckgebundenen Rücklage für 
Fortbildungsmittel zugeführt werden.“ 
 
Es wird folgende neue Erläuterung 
ausgebracht:  
„Mehr wegen Umsetzung von Kap. 04 76 – 
525 61 (162.600 €) im Rahmen der 
Neuverteilung der Fortbildungsmittel. Die 
Mittel sind zur Einrichtung von 
Schulbudgets Fortbildung, für regionale 
Fortbildungsmaßnahmen mit dem Schwer-
punkt strategische Ziele  und  für zentrale 
Fortbildungsmaßnahmen mit den 
Schwerpunkten Strategische Ziele und 
Schulleiterqualifzierung vorgesehen.“ 
 
Es wird folgender Leertitel eingerichtet:  
 
Titel 919 04 – Zuführung an die 
zweckgebundene Rücklage für Fortbildung 
 
 
Begründung: 
 
Die Qualität der schulischen Arbeit ist 
wesentlich abhängig von der Professionalität 
der Lehrkräfte und der Schulleiterinnen und 
Schulleiter. Der Schlüssel zur Qualität liegt 
in der Stärkung der Eigenverantwortung der 
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Schulen. 
  
Im Rahmen des Vorhabens, die 
Eigenverantwortung der Schulen zu stärken, 
wird allen hessischen Schulen ab 2006 
kostenneutral ein Fortbildungsbudget zur 
Verfügung gestellt. Aus diesem 
Fortbildungsbudget werden Maßnahmen zur 
Deckung des Fortbildungsplans der Schulen 
als Teil des Schulprogramms finanziert. Die 
entsprechenden Mittel  werden in die 
Schulkapitel umgesetzt. 
 
Der Ansatz der Mittel umfasst auch die im 
Haushaltsplanentwurf 2006 neu veran-
schlagten Mittel in Höhe von 1,6 Mio Euro 
zur Erreichung der Strategischen Ziele im 
Rahmen der regionalen Lehrerfortbildung. 
Aus den insgesamt zur Verfügung stehen-
den Mitteln werden neben dem 
Fortbildungsbudget für Schulen anteilig 
Maßnahmen regionaler und zentraler 
Fortbildung der Staatlichen Schulämter und 
des Amts für Lehrerbildung finanziert, die 
Lehrkräfte für die Verfolgung der 
Strategischen Ziele besonders qualifzieren 
und Leiterinnen und Leitern von Schulen die 
Kompetenzen zur Erfüllung des neuen 
Berufsbildes mit erweiterten Gestaltungs-, 
Handlungs- und Entscheidungsspielräumen 
vermitteln." 
 
Die vorgesehene Rücklagenbildung wird 
durch die Ausbringung entsprechender 
Leertitel bei den Schulkapiteln 
haushaltsmäßig sichergestellt.  
 

 
 
Wiesbaden, 5. Dezember 2005 
 Der Fraktionsvorsitzende: 
 Dr. Christean Wagner (Lahntal) 
 
 
 


